
 1

 
 
A8-K 964/1998-198  Graz,16.09.2004 
Graz 2003 - Kulturhauptstadt   
Europas Organisations GmbH;                         
Ermächtigung des Vertreters der      
Stadt Graz gem. § 87 Abs. 2 des    
Statutes der Landeshauptstadt Graz;    
Umlaufbeschluss 
 

B e r i c h t 
an den 

Gemeinderat 
 

 
Einleitung: 
 
In der Aufsichtsratsitzung vom 27.4.2004 wurde einstimmig durch die anwesenden 
Aufsichtsratmitglieder beschlossen, der Generalversammlung die Beschlussfassung 
A) Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses 2003 und  
B) die Entlastung der Geschäftsführer  und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003  
zu empfehlen. 
Die oa. Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführer und 
des Aufsichtsrates soll im Umlaufwege erfolgen. 
Gemäß § 277 i.V.m. § 278 HGB ist der genehmigte Jahresabschluß spätestens bis 
30.9.2004 beim Firmenbuchgericht einzureichen. 
 
 
Zu A).: 
 
Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts zum 31.12.2003 der 
Graz 2003 – Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH wurde durch die TPA Control 
Wirtschaftsprüfung GmbH, 8010 Graz, Friedrichgasse 29, erstellt. 
 
Im Folgenden wird der Prüfungsbericht auszugsweise wiedergegeben: 
 
I Rechtliche und steuerliche Verhältnisse: 
 
1.Allgemeine rechtliche Grundlagen: 
 
Errichtung: Notariatsakt vom 3. März 1999 über die Erklärung über die Errichtung einer 
GmbH, idF der Generalversammlung vom 18.Oktober 2000. 
 
Firmenbuch: Landesgericht für ZRS Graz, FN 182254 x 
 
Gegenstand:   Der Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 3 der Erklärung über die 
Errichtung der Gesellschaft, die Vorbereitung und Durchführung aller Vorhaben, die die 
Umsetzung der Ziele der Stadt Graz für das Projekt „Kulturhauptstadt Europas 2003“ zum 
Inhalt haben. 
  
Stammkapital:  EUR 35.000,- ; zur Gänze einbezahlt 
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Gesellschafter: 100% Gesellschafter der Gesellschaft ist die Stadt Graz 
 
 
  
Geschäftsführung:  Während des Geschäftsjahres und bis zum Abschluss der Prüfung setzte 
sich die Geschäftsführung wie folgt zusammen: 
Dr. Manfred Gaulhofer 
Mag. Eberhard Schrempf 
 
 
2. Wichtige Vertragsbeziehungen: 
 
Mit dem Intendanten Herrn Wolfgang Lorenz wurde ein Werkvertrag abgeschlossen, mit dem 
er beauftragt wird, ein grundsätzliches Programmkonzept für die Stadt Graz als 
„Kulturhauptstadt Europas“ im Jahr 2003 zu erstellen, dieses durchzuführen und künstlerisch 
zu leiten. 
 
Zur Finanzierung und Durchführung der vorgesehenen Projekte für die Kulturhauptstadt Graz 
2003 wurden der Gesellschaft Förderungszusagen gemacht und Subventionen von Bund iHv 
EUR 14.534.566,83, vom Land Steiermark iHv EUR 18.168.208,54, von der Stadt Graz iHv 
EUR 18.168.208,54 und der Europäischen Union iHv maximal EUR 500.000,00 insgesamt 
ein Betrag von maximal EUR 51.370.983,91 bewilligt. 
 
Als Kompensation für Förderungskürzungen seitens des Bundes und der Europäischen 
Union von insgesamt EUR 4,1 Mio, wurde dem Unternehmen vom Land Steiermark in 
Person von Frau Landeshauptmann Klasnic ein Wertausgleich iHv EUR 805.000.- zugesagt. 
 
Es besteht ein zeitlich unbeschränkter Finanzierungsvertrag mit der Stadt Graz, mit dem sich 
die Stadt Graz verpflichtet, der Gesellschaft jährlich einen Gesellschafterzuschuss zu leisten, 
um die Graz 2003 GmbH in die Lage zu versetzen, ausgeglichen zu bilanzieren. 
 
Weiters wurden im Geschäftsjahr Sponsorverträge mit verschiedenen Gesellschaften 
abgeschlossen. 
 
 
3. Rechtstreitigkeiten: 
 
Zum Bilanzstichtag waren laut Bestätigung der Rechtsanwälte der Gesellschaft mehrere 
Rechtsstreitigkeiten anhängig, für die im Jahresabschluss entsprechend vorgesorgt wurde. 
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II Wirtschaftliche Verhältnisse: 
 
1.Bilanz 
 



 4

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz (Auszug): 
 
Anlagevermögen: 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Als immaterielle Vermögensgegenstände werden insbesondere Verwertungsrechte 
ausgewiesen. 
 
Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wurden planmäßige Abschreibungen 
in Höhe von EUR 144.907,94 ( Vorjahr EUR 101.070,51) vorgenommen. 
 
Sachanlagen 
 
Im Bereich des Sachanlagevermögens wurden nutzungsbedingte Abschreibungen in Höhe 
von EUR 549.602,06 ( Vorjahr EUR 220.312,81) vorgenommen. Zum Bilanzstichtag wurden 
sämtliche Gegenstände des Sachanlagevermögens mit Ausnahme der Grazer Murinsel in 
das Umlaufvermögen umgegliedert, da das Projekt „Kulturhauptstadt 2003“ mit Ablauf des 
Kalenderjahres ausläuft und keine nachhaltige Nutzung der erworbenen 
Vermögensgegenstände mit Ausnahme der Murinsel zu erwarten ist. 
 
In Bau befindliche Anlagen werden mit EUR 0,00 ( Vorjahr EUR 4.548.197,42) ausgewiesen. 
 
Waren und fertige Erzeugnisse 
 
Der Bestand der fertigen Erzeugnisse verändert sich gegenüber dem Vorjahr (EUR 0,00) um 
EUR 72.000,00 auf EUR 72.000,00, wobei unter den fertigen Erzeugnissen ausschließlich 
das Kunstwerk „The Wing“ ausgewiesen wird. 
Unter den übrigen Vorräten, insbesondere Waren, werden diverse Werbeartikel und 
Programmbücher sowie Einrichtungsgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung 
ausgewiesen, die voraussichtlich der Veräußerung zugeführt werden sollen. Auf Grund der 
geringen zu erwartenden Veräußerungserlöse mußten in Entsprechung des strengen 
Niederstwertprinzips außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. 
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
 
Im Geschäftsjahr 2003 mußten Einzelwertberichtigungen zur Forderungen in Höhe von EUR 
7.808,28 ( Vorjahr EUR 33.718,83) vorgenommen werden. 
 
Sonstige Forderungen  
 
Die sonstigen Forderungen gliedern sich in folgende Positionen: 
 
 
     Summe   davon mit einer Restlauf- 
         zeit von mehr als 1 Jahr 
 
 
     2003  2002  2003  2002 
     EUR  EUR  EUR  EUR 
 
Forderungen aus d. Verrechnung 
mit Abgabenbehörden  701.393,59 1.851.977,06 0,00  0,00 
Forderungen gegenüber Ge- 
sellschaftern             2.649.083,74       0,00 0,00  0,00 
andere sonstige Forderungen 491.761,90      15.319,04 0,00  0,00 
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Nicht gebundene Kapitalrücklagen 
 
Als Kapitalrücklage werden Zuschüsse des Gesellschafters Stadt Graz ausgewiesen, die 
einerseits zur Abdeckung des laufenden Abgangs im Sinne der abgeschlossenen 
Finanzierungsvereinbarung und andererseits zur Finanzierung der getätigten Investitionen 
dienen. 
 
Bilanzverlust 
 
Der Bilanzverlust für das Jahr 2003 beläuft sich auf EUR 0,00 ( Vorjahr EUR 0,00). 
 
Sonstige Verbindlichkeiten 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen. 
 
     R e s t l a u f z e i t 
     Summe  bis 1 Jahr  über 1 Jahr  über 5 Jahre 
     EUR  EUR  EUR  EUR 
 
Verbindlichkeiten gegenüber 2003 38.691,58 38.691,58 0,00  0,00 
Sozialversicherungsträgern   2002 53.165,03 53.165,03 0,00  0,00 
 
Verrechnungverbindlichk.     2003          0,00         0,00 0,00  0,00 
Spenden und Gutscheine      2002 12.486,20         0,00 0,00  0,00 
 
sonstige Verbindlichkeiten    2003           407.053,32          407.053,32 0,00  0,00 
                  2002          0,00          0,00 0,00  0,00 
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3.Gewinn und Verlustrechnung: 
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Erläuterungen zu den Posten der G & V-Rechnung: S 24 f. 
 
Umsatzerlöse: 
 

 
Sonstige betriebliche Erträge: 
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4.Kennzahlen:  
 
Finanzierungskennzahlen: 
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Kennzahlen gem. URG: 
 
Gem. § 273 Abs. 1 HGB wird festgehalten, dass im Zuge der Abschlussprüfung keine 
Tatsachen festgestellt wurden, die den Bestand des geprüften Unternehmens gefährden 
oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende 
Verstöße der gesetzlichen Vertreter gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen 
lassen und dass die Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfes 
gem. § 22 Abs. 1 Z 1 URG nicht vorliegen. 
 
III) Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse und Bestätigungsvermerk: 
 
Aufgrund des Ergebnisses der von TPA Control Wirtschaftsprüfung GmbH, 8010 Graz, 
Friedrichgasse 29, durchgeführten Prüfungshandlungen, erteilt diese dem Jahresabschluss 
zum 31.12.2003 der Graz 2003 – Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH, sowie dem 
Lagebericht 2003 und der zugrundeliegenden Buchführung folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk: 
 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer 
pflichtgemäßen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.“ 
 
IV) Lagebericht 
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B) Entlastung der Vertretungsorgane - Rechnungshofprüfung 
 
Bezüglich der Vereinbarkeit der aufgrund des Prüfantrags von 7 Gemeinderäten 
durchzuführenden „vertiefenden Überprüfung“  der Geschäftsführung der Graz 2003 GmbH 
durch den Stadtrechnungshof mit einer zu beschließenden Entlastung der Geschäftsführung 
und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003, wird wie folgt Stellung genommen: 
 
• Das Institut der "Entlastung" der Vertretungsorgane (Geschäftsführer, Aufsichtsräte) von 

Kapitalgesellschaften stellt nach herrschender Lehre einen bloßen Formalakt dar, der die 
Vertretungsorgane kaum bis gar nicht vor späterer Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen schützt. Dies deshalb nicht, weil der Entlastungsbeschluss sich 
immer nur auf bereits bekannte ("offene") Mängel in der Geschäftsführung/Vertretung 
beziehen kann. Versteckte Mängel (Schäden), die erst nach einiger Zeit auftreten, sind 
daher mit dem Entlastungsbeschluss niemals abgedeckt. 
Würden daher aus der weiteren Entwicklung Mängel/Schäden neu aufgedeckt werden 
und daraus ein Haftungsanspruch gegenüber den Geschäftsführern/Aufsichtsräten einer 
Kapitalgesellschaft entstehen, könnten diese trotz vorherigen Entlastungsbeschlusses 
geltend gemacht werden. 

 
Im Sinne des vorstehenden Berichtes wird der  
 

A n t r a g 
 
gestellt, der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, 
LGBl.Nr.130/1967 i.d.F. LGBl Nr.91/2002 beschließen: 
 
Der Vertreter der Stadt Graz in der Graz 2003 – Kulturhauptstadt Europas Organisations 
GmbH, StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler, wird ermächtigt, mittels beiliegendem 
Umlaufbeschluss insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen: 
 
1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2003 
2. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003 
 
 
                                                      Der Abteilungsvorstand 
 
 

        Mag. Dr. Karl Kamper 
 
 

Der Finanzreferent: 
 

 
Mag. Dr. Wolfgang Riedler 

 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses  
am ........................ 
 
 
Die Vorsitzende: Die Schriftführerin: 
 


